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La geplan
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Verfa hrensvermerke 
1. Der Gemeindera t ha t in der S itzung vom 04.07.2023 die 1. Änderung des Beba uungsplans „S arching W est III“ beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss w urde am ………… ortsüblich bekannt gema cht. 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §  3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentw urf 
des Beba uungsplans in der Fa ssung vom ………….. ha t in der Zeit vom ………….. bis ………….. sta ttgefunden. 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §  4 Abs. 1 BauGB für den 
Vorentw urf des Beba uungsplans in der Fa ssung vom ………….. ha t in der Zeit vom ………….. bis ………….. sta ttgefunden. 
4. Zu dem Entw urf des Beba uungsplans in der Fa ssung vom ………….. wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß §  4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ………….. bis ………….. beteiligt. 
5. Der Entw urf des Beba uungsplans in der Fa ssung vom ………….. wurde mit der Begründung gemäß §  3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom ………….. bis ………….. öffentlich a usgelegt. 
6. Die Gemeinde ha t mit Beschluss des Gemeindera tes vom ………….. den Beba uungsplan gem. §  10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom ………….. a ls S a tzung beschlossen. 
 
Barbing, den ………….. 
 
…………..…………..………….. (S iegel) 
Johann Thiel, Erster Bürgermeister 

Unterzeichner/in 
7. Ausgefertigt 
 
Barbing, den ………….. 
 
…………..…………..………….. (S iegel) 
Johann Thiel, Erster Bürgermeister 
8. Der S a tzungsbeschluss zu dem Beba uungsplan wurde am ………….. gemäß §  10 Abs. 3 Ha lbsa tz 2 BauGB ortsüblich bekannt 
gema cht. Der Beba uungsplan mit Begründung w ird seit diesem T a g zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns 
Einsicht bereitgeha lten und über dessen Inha lt a uf Verlangen Auskunft gegeben. Der Beba uungsplan ist damit in K ra ft getreten. Auf 
die Rechtsfolgen des §  44 Abs. 3 S a tz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die § §  214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntma chung 
hingew iesen. 
 
Barbing, den ………….. 
 
…………..…………..………….. (S iegel) 
Johann Thiel, Erster Bürgermeister 

3. Ba uw eise, Baugrenzen
(§  9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § §  22 u. 23 BauNVO)

Í

Baugrenze
offene Bauw eise, nur Einzelhäuser zulässig

1. Art der ba ulichen Nutzung
(§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § §  1–11 Ba uNVO)

Allgemeines W ohngebiet gem. §  4 BauNVO
(nicht zulässig sind die Nutzungen na ch 
§  4 Abs. 3 Ba uNVO)

þ$

Füllschema der Nutzungsscha blone
1   Art der ba ulichen Nutzung
2   Bauw eise
3   Grundflächenza hl
4   Geschossflächenza hl
5   Bautyp und ma xima le W andhöhe
6   M a xima le Geschossanza hl
7   zulässige Da chform
     Dachneigungen nach Ba utyp

Regelquerschnitt
1:300

1      2
3      4
    5
    6 
    7

Präambel 
Die Gemeinde Barbing erlässt gem. §  2 Abs. 1, §  9 und §  10 des Baugesetzbuches (BauGB) Art. 81 
Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freista a t Bayern 
(GO) und der Verordnung über ba uliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) und der 
Planzeichenverordnung (PlanV) in der jew eils zum Zeitpunkt des Beschlusses gültigen Fassung diese 
eigenständige Änderung des Beba uungsplanes a ls S a tzung. 
 
Textliche Festsetzungen 
Bauplanungsrechtliche Festsetzungen §  9 Bau GB 
1. Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich ist in der Planzeichnung in der Fassung vom …………… festgesetzt 
und umfa sst eine Teilfläche des Flurstücks Nr.712/1 der Gemarkung S arching. Dieser Beba uungsplan 
erweitert den bestehenden Beba uungsplan räumlich. Er ist eine eigenständige Änderung und ersetzt 
innerha lb seines räumlichen Geltungsbereichs a uf dem Grundstück 712/1 a lle bestehenden 
rechtsverbindlichen, bisherigen Zeichenerklärungen, Regelquerschnitten, Festsetzungen und 
Hinweisen. 
2. Art der ba ulichen Nutzung 
Das Plangebiet ist gemäß den Festsetzungen in der Planzeichnung a ls Allgemeines W ohngebiet (W A) 
gemäß §  4 BauNVO ausgew iesen.  
3. M a ß der ba ulichen Nutzung 
3.1. Bauw eise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §  22 BauNVO) 
Zulässig sind Einzelhäuser in offener Bauw eise. 
3.2. Grundflächenza hl und Geschossflächenza hl 
Die ma xima l zulässige Grundflächenza hl (GRZ) beträgt 0,3. Die höchstzulässige Geschossflächenza hl 
(GFZ) wird mit 0,8 festgesetzt. 
3.3. Z a hl der Vollgeschosse 
Es werden zwei Vollgeschosse a ls Höchstma ß festgesetzt. 
3.4. Anza hl der W ohneinheiten 
Es sind ma xima l 2 W ohneinheiten (W E) pro W ohngebäude zulässig. 
3.5. Höhe der ba ulichen Anla gen 
Die ma xima le W andhöhe für Hauptgebäude ist a bhängig vom Gebäudetyp (siehe Regelbeispiele) und 
beträgt entw eder bis zu 4,50 m oder 6,00 m.  
Die W andhöhe ist da s M a ß von der fertiggestellten Geländeoberfläche bis zum S chnittpunkt der W and 
mit der Dachha ut oder bis zum oberen Abschluss der W and.  
4. Bauliche Gesta ltung 
4.1. S tellung 
Ausrichtung wesentlicher Gebäudelängsseiten para llel zu einer der im Plan eingetra genen 
Baugrenzen. 
4.2. Höhenla ge 
Die Höhenla ge der fertigen Fußbodenoberkante der Erdgeschosse (EFOK ) darf ma xima l 0,20 m über 
den bei den Grundstücken anstehenden S tra ßennivea u liegen, nach M öglichkeit ist ein nahezu 
ebengleiches Nivea u (Differenz ca. 0,10 m) anzustreben.  
4.3. Dachformen, Dachneigung 
zulässige Da chformen: Dachneigung: 
S a ttelda ch 30°-40° (E+1) 

30°-44° (E+D) 
W a lmda ch 25°-35° 
4.4. Dachüberstand 
Ortgang:  ma xima l 0,50 m 
Traufe  : ma xima l 0,60 m 
4.5. Dacheindeckung 
Als Da cheindeckung sind Tonziegel und Betonda chsteine in roten, rot-braunen und grauen Farbtönen 
sowie Anthrazit zulässig. 
4.6. Dacha ufba uten 
Da chga uben sind auf a llen W ohngebäuden mit einer Dachneigung größer 30° zulässig mit folgenden 
Voraussetzungen: 
Abstand der Gaube vom Ortgang:  mindestens 2,50 m 
Abstand der Gauben untereinander: mindestens 1,25 m 
Gesamtbreite a ller Gauben:  ma xima l ¼  der Gebäudelänge 
Die Da chneigung von S a ttelda chga uben ist der Neigung des Hauptha uses anzugleichen. Der First der 
Gaube darf den First des Hauptgebäudes nicht übersteigen. 
Dacheinschnitte sind a ls stehendes Format von ma xima l 3,00 m2 der Ansichtsfläche erla ubt. Die 
Nutzung der Dächer für Anla gen zur Solarnutzung sowie Photovolta ikanla gen sind nur neigungsgleich 
und knapp über oder in der Dachfläche zulässig. 
4.7. Vorsprung und Anba uten 
An- und Ausba uten an Hauptgebäuden a ls W intergärten, Zw erchgiebel und Erker mit einer ma xima len 
Grundfläche von 20 m² sind zulässig, wenn sie der Gesamtform des Hauptgebäudes ein- oder 
untergeordnet sind. Zw erchgiebel sind mittig anzuordnen und dürfen in ihrer Länge 1/3 der 
Gebäudelänge nicht überschreiten.  
4.8. Äußere Gesta ltung 
Die Baukörper müssen durch natürliche M a teria lien und Farben geprägt sein. (z.B. Putz in gedeckten 
Farbtönen oder Pastelltönen, Naturholz-/Pla ttenverkleidung.) W ände in auffa llenden M ustern (z.B. 
Zyklopenmauerwerk) und in grellen Farben sind nicht zulässig. Die großflächige Verkleidung der 
gesamten Außenfa ssa de ist nicht zulässig.  
4.9. Abstandsflächen 
Die Abstandsflächen sind gemäß den Vorschriften der Bayerischen Bauordnung einzuha lten. 
5. S tellplätze, Zufa hrten und Nebengebäude 
5.1. Lage der S tellplätze und Zufa hrten 
Die Errichtung von S tellplätzen ist an geeigneter S telle a uch a ußerha lb der Baugrenzen zulässig. Vor 
den Garagen ist eine Aufstellfläche in einer T iefe von mindestens 5 m zu errichten. 
Grundstückszufa hrten sind ausschließlich in den festgesetzten Einfa hrtbereichen möglich. 
5.2. Anza hl der S tellplätze 
Die Za hl der notw endigen S tellplätze beträgt je W ohneinheit bei Ein- oder M ehrfamilienhäuser: 

 Bis 40m2 W ohnfläche    1 S tellpla tz 
 Zw ischen 40 m2 und 190 m2 W ohnfläche  2 S tellplätze 
 Über 190 m2 W ohnfläche    3 S tellplätze 

5.3. Ausführung der S tellplätze 
Die S tellplätze und Zufa hrten müssen w a sserdurchlässige Beläge a ufw eisen, wie z. B. 
Rasengittersteine. Oberflächige Ableitung von Niederschla gsw a sser aus Priva tgrundstücken auf 
öffentliche Flächen (Fahrba hn, Entwässerungsmulde) ist durch den Grundstückseigentümer zu 
unterbinden.  
 

5.4. Vorga ben zu Garagen 
La ge: Gara gen und offene Gara gen (Carport) sind ausschließlich innerha lb der Flächen für Gara gen 
zulässig. Die Bauw erke müssen einen Abstand von mind.0,50 m zu den Verkehrsflächen einha lten. 
Dachüberstände müssen gegenüber der Verkehrsflächen einen Abstand von mind.0,50 m einha lten. 
Die Aufstellfläche vor Gara gen ist zu bea chten. 
Dachformen: S a ttel-, Pult und Fla chdächer 
Die Da chneigung ha t sich an der Neigung des Hauptgebäudes zu orientieren. Beim Zusammenba u 
von Gara gen an der Grundstücksgrenze sind Da chform und Da chneigung an die zuerst genehmigte 
Gara ge anzupassen. Bei Pultdächern darf die Da chneigung ma xima l 10° betra gen. W erden Garagen 
a ls Grenzbeba uung ausgeführt sind keine Da chterrassen möglich.  
Dacheindeckung:  Ton- oder Betonziegel in roten, rot-braunen und grauen Farbtönen sowie Anthrazit 
sind zulässig. 
W andhöhe: Für Nebengebäude liegt die W andhöhe bei ma xima l 3,00 m. Als W andhöhe gilt da s M a ß 
von der fertiggestellten Geländeoberfläche bis zum S chnittpunkt der Außenw and mit der OK  der 
Dachha ut an der Tra ufseite. Abw eichend von der BayBO gilt für Gara gen mit Fla chda ch eine ma x. 
W andhöhe von 3,50 m im M ittel, gemessen a b Höhenbezugspunkt in der S tra ßena chse bis zum 
S chnittpunkt der Außenw and mit der Dachha ut oder bis zum oberen Abschluss der W and. (Die 
Abw eichung ma chen ba uliche Erfordernisse bei Fla chdächern notwendig, um eine Da cha usbildung 
mit Attika zu ermöglichen.) 
Grenzw andlänge: ma xima l 9,00 m 
5.5. Zulässigkeit von Nebenanla gen 
Nebenanla gen gemäß §  14 BauNVO sind auch a ußerha lb der Baugrenzen zulässig, jedoch nur in der 
Größenordnung bis zu einer nicht genehmigungspflichtigen Bauma ßna hme gemäß BayBO. 
6. Grünordnung und Freira umgesta ltung 
6.1. Bepflanzung 
Bepflanzung mit mindestens einem heimischen Laubba um (siehe Liste mit Beispiel Pflanzen in der 
Begründung) pro 200 m2 Garten-/ Freifläche ist a uf den priva ten Flächen Pflicht. 
Zw ei weitere Bäume sind zudem entlang der öffentlichen S tra ßenverkehrsfläche zu pflanzen. Die 
gena ue Position ist frei wählbar. Von den festgesetzten Baumstandorten kann in der Lage 
a bgew ichen werden. 
6.2. Einfriedungen 
Als Einfriedung der Grundstücke sind Zäune aus senkrechten, dünnen M eta llstäben, Holzla tten a ls 
a uch Hanichelzäunen mit einer ma x. Höhe von 1,00 m, gemessen a b fertiger Fa hrba hnrandhöhe und 
Hecken über OK  S tra ße bzw. natürlichem Gelände zulässig. Empfohlen werden sockellose 
Einfriedungen. Sollten Sockelma uern errichtet werden, so darf deren Höhe 0,05 m nicht 
überschreiten. Es sind nur Punktfundamente zulässig. Zw ischen Za ununterkante und OK  hergestelltes 
Gelände bzw. Sockeloberkante ist ein Abstand von 0,10 m ab hergestelltem Gelände einzuha lten. 
Tore und T üren innerha lb der Einfriedungen an der Grundstücksgrenze dürfen nicht zur S tra ße hin 
aufschla gen. 
6.3. Eingrünung der priva ten Flächen 
Die Parzellen sind zur freien Landscha ft im Osten hin in Form einer frei w a chsenden, 2-reihigen 
versetzten Pflanzhecke a us Laubgehölzen, Bäumen und S träuchern auf priva ter Fläche einzugrünen 
(Pflanzliste siehe Begründung). Die Randeingrünung ist von den Grundstückseigentümern innerha lb 
von 2 Jahren nach Bezug durchzuführen und weiterhin zu pflegen und zu unterha lten, einschließlich 
regelmäßigem Rückschnitt. 
7. Ver- und Entsorgung 
7.1  Leitungen 
Ver- und Entsorgungsleitungen, insbesondere Telekommunika tions- und S tromleitungen dürfen nur 
unterirdisch verlegt werden. 
7.2  M üllentsorgung 
Die Beseitigung der festen Abfa llstoffe erfolgt im Herzogsw eg über die kommuna le Abfa llw irtscha ft im 
Landkreis Regensburg. 
8. Denkma lschutz (DschG) 
Art. 7 BayDS chG 
Es wird dara uf hingew iesen, da ss a uf Grundstücken auf denen sich Bodendenkmäler befinden, 
vermutetet werden oder den Umständen nach angenommen werden müssen, der M eldepflicht an da s 
Bayerische Landesamt für Denkma lpflege oder die Untere Denkma lschutzbehörde unterliegen. 
Art. 7 Abs. 1 BayDS chG 
Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, in denen Bodendenkmäler zu vermuten sind, 
bedürfen Bodeneingriffe a ller Art einer denkma lrechtlichen Erla ubnis, die bei der zuständigen Unteren 
Denkma lschutzbehörde zu beantra gen ist. 
Art. 8 Abs. 1 DS chG: 
W er Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkma lschutzbehörde 
oder dem Landesamt für Denkma lpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der 
Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, 
die zu dem Fund geführt ha ben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Nimmt der 
Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt ha ben aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder dem Leiter der Arbeiten befreit. 
Art 8 Abs. 2 DS chG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Abla uf von einer W oche na ch der 
Anzeige unverändert zu bela ssen, wenn nicht die Untere Denkma lschutzbehörde die Gegenstände 
vorher freigibt, oder die Fortsetzung der Arbeiten gesta ttet. 
9. Regenw a sser 
Unverschmutztes Da chw a sser und gering verschmutztes Oberflächenw a sser muss a uf den eigenen 
Grundstücken versickert werden. Die Erstellung von Zisternen zur Regenw a ssersammlung wird 
empfohlen. 
Das anfa llende Regenw a sser auf den Erschließungsflächen wird in seitlichen Grünstreifen / 
S ickermulden versickert. 
10.  S chutzgut W a sser 
Der Baukörper darf nicht in da s Grundw a sser eindringen. Quellen und Quellfluren, w asserführende 
S chichten (Hangschichtw a sser) und regelmäßig überschw emmte Bereiche (Auenschutz) müssen 
unberührt bleiben. 
11. Flächenzusammenstellung 
Entsprechend der a bgegrenzten unterschiedlichen Nutzungsbereiche ergeben sich: 
Allgemeines W ohngebiet (W A): 2.000 m² 
Örtliche Verkehrsfläche (Ö): 312 m2 
Priva te Grünfläche (P): 100 m2 
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2. M a ß der ba ulichen Nutzung
(§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §  16 Ba uNVO)
GRZ 0,3
GFZ 0,8

Grundflächenza hl
Geschossflächenza hl

4. Zufa hrten und Gara genflächen

Flächen für Gara gen

Bereich für Ein- bzw. Ausfa hrten½

½

5. Verkehrsflächen
(§  9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 Ba uGB)

S tra ßenbegrenzungslinie

W irtscha ftsw eg

Versickerungsmulde

S tra ßenverkehrsflächenÃ¶

Planliche Hinw eise
Flurstücksgrenze
mit Flurstücksnummer

7. Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen
Geltungsbereichs des Beba uungsplanes

6. Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Beispielha ft dargestellter zu pflanzender Baum
- vom S tandort der Bäume kann abgew ichen werden

Verkehrsgrün

øH øH øH Anpflanzung einer zw eireihigen 
versetzten Hecke

Priva te Grünfläche
Ortsrandeingrünung")p


